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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Im Zusammenhang mit der Praxis im Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer
behandelten die Wirtschafts- und Abgabekommissionen beider Räte eine
parlamentarische Initiative Gasche (bdp, BE). Das Begehren hatte die Handhabung
konzerninterner Dividendenausschüttungen zum Gegenstand. Nach geltender Regelung
war die Verrechnungssteuer bei konzerninterner Dividendenausschüttung nicht
geschuldet. Nach Auszahlung der Dividende war anstelle der Steuerpflicht ein
Meldeverfahren innerhalb von 30 Tagen vorgesehen. Diese Frist war von den
Steuerbehörden ohne gesetzliche Grundlage vor 2011 als Ordnungsfrist interpretiert
worden. Das Bundesgericht war 2011 jedoch zum Schluss gekommen, dass die Frist als
gesetzliche Frist (Verwirkungsfrist) zu verstehen sei. Eine Befreiung von der
Verrechnungssteuerpflicht wäre demnach nur dann vorgesehen, wenn eine
entsprechende Meldung innerhalb von 30 Tagen nach Auszahlung erfolgt war. Der
Initiant beurteilte diese Situation als unbefriedigend, weil den Unternehmen durch
Zahlung und Rückforderung der Verrechnungssteuer administrative Kosten entstünden
und durch ein Verpassen der Verwirkungsfrist Verzugszinsen auf der geschuldeten
Verrechnungssteuer fällig würden. Aus diesem Grund wollte Nationalrat Gasche die
vormals zur Anwendung gekommene Interpretation (30 Tage als Ordnungsfrist) neu in
den entsprechenden Gesetzen verankern. Beim Verpassen der Ordnungsfrist wird, im
Gegensatz zum Verpassen der gesetzlichen Frist, das Recht auf
Verrechnungssteuerbefreiung nicht verwirkt, sondern einzig mit dem Instrument der
Ordnungsbusse geahndet. Beide Wirtschafts- und Abgabekommissionen stimmten der
parlamentarischen Initiative zu (WAK-NR am 19.5.14, WAK-SR am 30.6.14). 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.06.2014
FABIO CANETG

In der Sommersession 2015 gelangte eine Änderung des Bundesgesetzes über die
Verrechnungssteuer – angeregt durch eine parlamentarische Initiative Gasche (bdp,
BE) – in den als Erstrat fungierenden Nationalrat. Die Änderung griff die wichtigste
Forderung dieses Vorstosses, die 30-tägige Frist, die berechtigten Unternehmen
gewährt wird, um mittels einer Meldung die Erstattung der Verrechnungssteuern bei
konzerninternen Dividendenzahlungen zu umgehen, als Ordnungsfrist zu definieren,
auf. Unternehmungen, die diese Frist nicht einhielten, sollten damit nicht wie bisher ihr
Anrecht auf Nutzung dieses Meldeverfahrens verlieren und die Verrechnungssteuer
samt Verzugszinsen bezahlen müssen, sondern weiterhin vom Meldefahren Gebrauch
machen können und nur mit einer Ordnungsbusse  sanktioniert werden. Zudem
beinhaltete der Gesetzesentwurf eine Klausel, womit die neu definierten Regeln
rückwirkend bis Anfang 2011 Anwendung finden sollten. Von Seiten der Grünen und der
SP formierte sich in Form eines Minderheitsantrages Widerstand gegen diesen
Gesetzesentwurf. Nationalrat Schelbert (gp, LU) argumentierte, die unbefristete
Möglichkeit der Nachmeldung stelle die Funktion der Verrechnungssteuer als
Sicherungssteuer infrage. Weiter wurde die Wirkung von Ordnungsbussen von maximal
CHF 5000, denen oftmals  Verrechnungssteuerbeträge in Millionenhöhe
gegenüberstanden, in Zweifel gezogen. Ebenso kritisiert wurde die im Gesetzesentwurf
enthaltene Rückwirkungsklausel. Dadurch werde, so das links-grüne Lager, eine
unnötige Ungleichbehandlung zugunsten jener Fälle geschaffen, die erst nach 2011
behandelt worden sind. Des Weiteren fürchtete sich die linke Ratsseite vor allfälligen
Einnahmeausfällen, die laut der Verwaltung rund CHF 600 Mio. betragen würden. Die
Linke zeigte sich einzig dazu bereit, die bisher geltende Meldefrist von 30 Tagen auf 90
Tage zu verlängern. Obwohl sich auch die Landesregierung in Person von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf für die entsprechenden Minderheitsanträge und damit gegen die
Definition der Meldefrist als Ordnungsfrist und die Rückwirkungsklausel aussprach,
waren diese im Rat chancenlos. Die bürgerliche Ratsmehrheit setzte sich durch und
stimmte der Änderung des Verrechnungssteuergesetzes mit 126 zu 60 Stimmen klar zu. 
Auch in der kleinen Kammer sorgten Rückwirkungsklausel und die gesetzliche Definition
der 30-tägigen Meldefrist als eine Ordnungsfrist für erhebliche Diskussionen, wobei
Argumentationen und Parteienstruktur der beiden Lager weitestgehend jenen im
Nationalrat entsprachen. Während der Ständerat in der Frage des Charakters der
Meldefrist mit der grossen Kammer einig ging und diese Frist als eine Ordnungsfrist
definierte, sprachen sich die Standesvertreter bezüglich Rückwirkungsklausel gegen
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den Willen des Nationalrats aus und verzichteten auf die Einsetzung einer solchen.
Damit gelangte das Geschäft zur Differenzbereinigung erneut in den Nationalrat. 
Da sich grosse und kleine Kammer primär in der Frage einer Rückwirkungsklausel
uneinig waren, dominerte dieser Aspekt die neuerliche Debatte im Nationalrat. Die
bürgerliche Seite stellte sich erneut auf den Standpunkt, dass die bis anhin erhobenen
Verzugszinsen dem Staat nicht zustehen würden und somit eine rückwirkende
Gesetzesänderung angebracht sei. Das links-grüne Lager, unterstützt von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf, befürchtete hingegen negative Konsequenzen in Form von zu
erwartenden Einnahmeausfällen und ungerechtfertigten Privilegien für vom
Meldeverfahren profitierende Unternehmungen und meldete überdies auch
rechtsstaatliche Bedenken an, da es die vom Bundesgericht definierten Bedingungen
für eine Rückwirkung als nicht erfüllt erachtete. Der Nationalrat liess sich davon jedoch
nicht von seinem Entschluss abbringen und beharrte auf der Einführung der
Rückwirkungsklausel, womit er den Ball erneut dem Ständerat zuspielte. 2

Rechtsstaatliche Bedenken gegenüber der diskutierten Rückwirkungsklausel äusserte
auch das Bundesamt für Justiz: Ein von dieser Stelle verfasstes Rechtsgutachten kam
zum Schluss, dass die erforderlichen Bedingungen für eine Rückwirkungsklausel nicht
erfüllt seien, weil für eine solche einerseits kein öffentliches Interesse bestehe, und sie
andererseits zwischen den begünstigten Firmen und solchen, deren Fälle vor 2011
abgeschlossen worden waren, eine erhebliche Rechtsungleichheit schaffen würde. Ein
von der WAK-SR beim emeritierten Zürcher Rechtsprofessor Georg Müller
angefordertes Gutachten kam derweil zu einer anderen Einschätzung: Eine
Rückwirkungsklausel sei sehr wohl zulässig, weil die dadurch erreichte
Wirtschaftsförderung ein öffentliches Interesse darstelle, von einer erheblichen
Rechtsungleichheit jedoch nicht die Rede sein könne. 
Da sich die juristische Situation als unklar erwies, rückten in der ständerätlichen
Debatte wieder vermehrt politische Argumente in den Vordergrund. Während die
bürgerliche Kommissionsmehrheit der kleinen Kammer empfahl, dem Nationalrat zu
folgen und eine Rückwirkungsklausel im Gesetz zu implementieren, wehrten sich linke
Standesvertreter dagegen. Vertreter der Gegnerschaft warnten davor, mit der
Schaffung einer Rückwirkungsklausel in dieser Vorlage ein Präjudiz zu schaffen und
damit dieser Art von Gesetzgebung auch in anderen Fällen Tür und Tor zu öffnen;
zudem befürchteten sie aufgrund der geschätzten Einnahmeausfälle von rund CHF 600
Mio. für den Bund finanzielle Einschnitte in anderen Bereichen. Auf das Gutachten des
Bundesamts für Justiz Bezug nehmend, unterstrich dieses Lager überdies seine starken
rechtsstaatlichen Bedenken gegenüber dem zur Debatte stehenden Vorschlag.
Selbstredend stützten sich Befürworter einer Rückwirkungsklausel hingegen in erster
Linie auf das Gutachten Müllers und bemühten sich dabei, den dort aufgegriffenen
Stossrichtungen zusätzliches Gewicht zu verleihen: Rechtsungleichheit würde durch
eine entsprechende Klausel nicht geschaffen, da es kaum vor dem
Bundesgerichtsentscheid von 2011 abgeschlossene Fälle gebe. Vielmehr würde durch
die Klausel die bestehende Rechtsungleichheit, dass nach dem Bundesgerichtsurteil
nicht in allen Fällen gleich vorgegangen worden sei – sprich: die Verzugszinsen belastet
–, beseitigt. Standortfördernd sei die Massnahme hingegen insbesondere auch deshalb,
weil davon nicht ausschliesslich Grossunternehmungen, sondern auch KMU profitieren
könnten. Für diese könnten sich allfällige Verzugszinsen auf
Verrechnungssteuerschulden rasch auf existenzielle Summen belaufen, und eine
Rückwirkungsklausel dürfte eine entsprechend hohe Bedeutung auf das Fortbestehen
solcher Betriebe ausüben. Kernpunkt der Argumentation der Kommissionsmehrheit
blieb aber auch in dieser Debatte die Haltung, dass es dem Staat schlicht nicht zustehe,
auf einer nur vorübergehend bestehenden Schuld, wie sie die Verrechnungssteuer
darstellt, Verzugszinsen zu erheben.
Schliesslich sprach sich die kleine Kammer mit 27 zu 13 Stimmen bei fünf Enthaltungen
trotz anderslautender Empfehlung des Bundesrats dafür aus, auf die Linie des
Nationalrats einzuschwenken, die viel diskutierte Rückwirkungsklausel in das Gesetz
einzubauen und auf hängige Verzugszinsforderungen in der Höhe von rund CHF 600
Mio. zu verzichten. Eine letzte geringfügige Differenz zwischen den Räten bezüglich der
Maximalhöhe von Bussen bei nicht fristgerechter Einreichung des Meldeformulars
bereinigte schliesslich der Nationalrat, indem er sich mit der ständerätlichen Fassung,
die eine maximale Busse von 5'000 CHF vorsah, einverstanden erklärte. Damit war das
Geschäft, das die Räte nunmehr während dreier Jahre beschäftigt hatte, bereit für die
Schlussabstimmung. In beiden Kammern konnte die ausgehandelte Vorlage dabei eine
satte Mehrheit auf sich vereinigen: Der Nationalrat stimmte mit 134 zu 57 Stimmen, der
Ständerat mit 31 zu 12 Stimmen zu. 3
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